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Für die SparKarte und die Ausgabe einer Debitkarte (HVB 
ServiceKarte) der UniCredit Bank GmbH (im Folgenden »HVB« oder 
»Bank« genannt) und deren Einsatz gelten die folgenden 
Bedingungen: 

A.	 Allgemeine Bedingungen

I.	 Geltungsbereich 
Der Kunde kann mit der Karte, soweit diese entsprechend ausge-
stattet ist, folgende Dienstleistungen der Bank nutzen:

1.	 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zur Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten 
der HVB (ServiceKarte) und zur Bargeldauszahlung mit der 
SparKarte am Geldautomaten der HVB sowie zur Abfrage des 
Kontostandes
b) Für die Benutzung des Kontoauszugdruckers für Sparkonto- 
und Depotauszüge
c) Für zusätzliche Serviceleistungen der Bank

2.	 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Für die Benutzung des Kontoauszugdruckers für Girokonto
auszüge
b) Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine 
Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für 
Zusatzanwendungen
 – der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
 – eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach 
Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen 
Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II.	 Allgemeine Regeln

1.	 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto, sowie ggf. für 
zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. 
Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer 
Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht 
erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, 
ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten aus-
gegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird 
die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an 
Geldautomaten (z. B. zur Bargeldauszahlung mit der Debitkarte 
am Geldautomaten) elektronisch sperren. Eine Sperrung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegen-
über dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in 
den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in 
Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlosse-
nen Vertrag. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten 
Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2.	 Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im 
Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits (z. B. einer eingeräumten Kontoüber
ziehung) vornehmen.
Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen 
Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte ent-
stehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.	

3.	 Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. 
Sie ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen Karte (Ausgabe einer Debitkarte 
oder SparKarte), spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. 
Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch 
Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so 
hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurück-
zugeben. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem 
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufge-
bracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung rich-
tet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karten
inhaber und der Bank.

4.	 Sperre und Einziehung der Karte 
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte 
(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
 – wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen,
 – wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
der Karte dies rechtfertigen oder
 – wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hier-
für maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die 
Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch 
hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN- 
Generator, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des 
Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur 
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber 
von der Bank heraus verlangen, nachdem diese die Karte von 
der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt 
bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlan
gen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um 
die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzan
wendung geltenden Regeln.

5.	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
5.1	 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karten
inhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unter
schriftsfeld zu unterschreiben.

5.2	 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu ver-
hindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwen-
det wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie missbräuchlich einge-
setzt werden kann.
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Nähere Angaben zur Bank sind im 
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5.3	 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. 
Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in 
anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn 
jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte 
kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Karte angege-
benen Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldauszahlung 
mit der Debitkarte am Geldautomaten).
Der Karteninhaber ist berechtigt, die ihm von der Bank zur 
Verfügung gestellte Geheimzahl zu ändern (Selbstwahl-PIN). Die 
Bank empfiehlt bei der Selbstwahl-PIN keine Zahlen-/Zahlen
reihenkombination zu verwenden, die sich auf Geburtsdaten, 
Telefonnummern, Postleitzahlen u.ä. von nahestehenden 
Personen beziehen. Ebenso wird abgeraten eine einfache 
Zahlen- oder Ziffernfolge (z. B. 2345) zu verwenden.

5.4	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner 
Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und 
zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benach
richtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karten
inhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahme
dienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, 
wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die 
Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahme
dienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten 
für die weitere Nutzung an Geldautomaten (z. B. Bargeldaus
zahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten) und für den 
Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in Fremdwährung und in 
EUR an automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre 
auf die abhanden gekommene Karte muss sich der Karteninhaber 
mit der Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Ver
bindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperran
zeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber 
gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unver-
züglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein TAN- 
Generator, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des 
Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen
dungen kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, 
das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert 
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Mög
lichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 

Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem 
mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Kartenverfügung zu unterrichten.

6.	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kontoinhabers 

6.1	 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der
 – Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten der 
HVB und der Bargeldauszahlung mit der Sparkarte am 
Geldautomaten der HVB
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem 
Kontoinhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstat-
ten. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die 
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus 
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen. 

6.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung in Form der 
 – Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten der 
HVB und der Bargeldauszahlung mit der SparKarte am 
Geldautomaten der HVB
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlan-
gen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank die-
ses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, 
als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rech
nung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des 
Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

6.3	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle 
einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 6.1 oder 6.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Karteninhaber 
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver
schuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den 
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist 
auf 12.500,– Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
 – für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
 – bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 – für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
 – für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit 
der Kontoinhaber Verbraucher ist.
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6.4	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummer 6.1 bis 6.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenver
fügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht auto-
risierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. 
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Haftungsansprüche nach Nr. 6.3	 kann der Kontoinhaber auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausge
schlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
 – auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können, oder
 – von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbei-
geführt wurden.

7.	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen

7.1	 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie 
ihm gestohlen oder kommen sie sonst abhanden oder wird die 
Karte sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der
 – Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten der 
HVB und der Bargeldauszahlung mit der SparKarte am Geld
automaten der HVB

(2) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber um keinen Verbraucher, 
trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Karten
verfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch dann, 
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen oblie-
genden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetra-
gen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang 
des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Ver
fügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht 
gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber 
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
 – er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die miss
bräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperran
nahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nach-
dem er hiervon Kenntnis erlangt hat
 – er die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder 
zusammen mit der Karte verwahrt hat (zum Beispiel im Original
brief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
 – er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt 
hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

(4) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den 
der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich 
jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
den Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte. 

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, wenn der 
Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

7.2	 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der 
Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Ver
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Verfügungen in Form der
 – Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten der 
HVB und der Bargeldauszahlung mit der SparKarte am Geld
automaten der HVB
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügeri-
scher Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der 
Sperranzeige entstehenden Schäden.

III. 	 Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1.	 Geldautomaten-Service
1.1	 Verfügungsrahmen der Karte

Verfügungen an Geldautomaten sind für den Karteninhaber nur 
im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens 
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten wird 
geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegan-
gene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit 
denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, 
werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa 
vorher zum Konto eingeräumten Kredit (z. B. einer eingeräumten 
Kontoüberziehung) abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Ver
fügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens 
oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits (z. B. einer 
eingeräumten Kontoüberziehung) in Anspruch nehmen. Der 
Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung 
des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto aus-
gegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine 
Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte 
vereinbaren.

1.2	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten, an denen im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, 
nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl 
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit der Bank, möglichst 
mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
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B.	 Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 
	 Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Service

leistungen gelten ergänzend neben den Regelungen gemäß 
Abschnitt A II und III besondere nachfolgende Bedingungen.

Bedingungen für zusätzliche Serviceleistungen mit der 
HVB ServiceKarte/HVB SparKarte

I.	 Geltungsbereich
Mit der Karte kann der Kunde folgende Serviceleistungen der 
Bank in Anspruch nehmen:
1. Kontoauszugdrucker für Girokonten und Depotübersichten, 
sofern gesondert vereinbart
2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl die Nutzung:
 – von Geldautomaten mit Bargeldeinzahlungsfunktion und 
Bargeldauszahlungsfunktion
 – von HVB sb Terminals
 – des Selbstbedienungs-Sparens (sbSparen) einschließlich 
Ausdruck von sbSparauszügen am Kontoauszugdrucker, sofern 
gesondert vereinbart

3. Nutzung der Chip-Funktionalitäten

II.	 Besondere Regeln für zusätzliche Serviceleistungen

1.	 Kontoauszugdrucker, Abruf von Kontoauszügen/ Depot
übersichten
Mit dem Kontoauszugdrucker ist der Karteninhaber in der Lage, 
sich Kontoauszüge, sbSparauszüge und Depotübersichten aus-
drucken zu lassen. Wird der Kontoauszug von Kontokorrent
konten länger als 33 Tage nicht am Kontoauszugdrucker abgeru-
fen, erstellt die Bank einen Auszug. Wird der sbSparauszug län-
ger als 180 Tage nach einer Buchung oder nach 99 Umsätzen 
nicht abgerufen, erstellt die Bank einen Sparauszug. Die Bank 
übersendet den von der Bank erstellten Kontoauszug oder 
Sparauszug dem Kontoinhaber an seine letzte der Bank bekannt 
gewordene Adresse. An diese Adresse versendet die Bank bei 
Anfall auch Depotauszüge, Verlosungsanzeigen, Mitteilungen 
über die Ausführung von Wertpapiergeschäften und über die 
Ausübung von Bezugsrechten. Der Anspruch der Bank auf Ersatz 
des Aufwands für den Postversand (insbesondere Porto) richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

2.	 sb Einzahlungsautomaten, HVB sb Terminals
2.1	 Bargeldeinzahlung am Geldautomaten

An sb Einzahlungsautomaten der Bank kann der Karteninhaber 
eine Bargeldeinzahlung vornehmen. Die Nutzung dieser Geld
automatenfunktion darf nur für eigene Rechnung erfolgen und ist 
ausschließlich Kunden der Bank und deren Bevollmächtigten vor-
behalten. Bargeldeinzahlungen sind nur auf bei der Bank geführte 
Kontokorrentkonten und, falls vereinbart, auf SparKartenkonten 
möglich.
Die Bargeldeinzahlung an sb Einzahlungsautomaten kann aus-
schließlich in Form von Banknoten und Münzen (letztere nur an 
ausgewählten Standorten), die auf Euro lauten, auf eigene 
Konten des Kunden in Verbindung mit der persönlichen Geheim
zahl erfolgen. Eine Bargeldeinzahlung zu Gunsten Dritter ist nicht 
möglich.

2.2	 Echtheit von Bargeld, verschmutztes und beschädigtes 
Bargeld
Stellt der sb Einzahlungsautomat für direkte Bargeldeinzahlungen 
fest, dass es sich bei dem für die Bargeldeinzahlung verwende-
ten Bargeld um Fälschungen handelt, so wird das erkannte 
Falschgeld eingezogen. Über den eingezogenen Betrag erhält 
der Karteninhaber einen Quittungsbeleg. Bei verschmutztem und 
beschädigtem Bargeld behält sich die Bank vor, den gutgeschrie-
benen Einzahlungsbetrag dem Konto des Kunden zu belasten 
und das Bargeld dem Kunden wieder auszuhändigen.

2.3	 Aufrechterhaltung des sb Einzahlungsautomaten
Die Bank ist nicht verpflichtet sb Einzahlungsautomaten auf 
Dauer aufrechtzuerhalten.

2.4	 Bedienung
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Bedienungsanleitungen der 
sb Einzahlungsautomaten, insbesondere bei der Geldaufbe
reitung, zu beachten; denn die fehlerhafte Bedienung der sb 
Einzahlungsautomaten (z. B. Bargeldeinzahlung von mit Büro
klammern verbundenen Geldscheinen) kann erhebliche 
Beschädigungen der Automaten zur Folge haben.

3.	 Sparkonten mit Dokumentationsform »sbSparauszug«
3.1	 Inhalt

Auf Antrag ermöglicht die Bank dem Karteninhaber im Rahmen 
ihres Produktangebots Verfügungen über Sparguthaben mit der 
HVB girocard/ecKarte, HVB ServiceKarte (Debitkarte) oder HVB 
SparKarte vorzunehmen.
In diesem Fall wird das jeweilige Sparkonto mit der Dokumen
tationsform »sbSparauszug« geführt.

3.2	 sbSparauszüge
Ergänzend gelten die Bedingungen für Sparkonten und die be
sonderen Bedingungen für die Sonderformen der Sparurkunde.

4.	 Nutzung der Chip-Funktionalitäten
Die HVB ServiceKarte mit Chip enthält zusätzlich nachfolgende 
Funktionen im Chip:
 – Jugendschutzmerkmal (4.1)
 – TAN-Generator (4.2)

4.1	 Jugendschutzmerkmal
Zum Schutze Jugendlicher kann der Chip auf Wunsch mit einem 
Alterskennzeichen versehen werden. Jugendliche ab 16 Jahren 
können sich mit dem auf dem Chip verschlüsselt gespeicherten 
Geburtsdatum an Automaten, die eine Alterskennung prüfen, legi-
timieren, um die angebotene Ware einzukaufen. Karten von voll-
jährigen Personen erhalten automatisch ein verschlüsseltes 
Volljährigkeitskennzeichen auf dem Chip.

4.2	 TAN-Generator
Ist auf dem Chip ein TAN-Generator gespeichert, so können 
Transaktionsnummern (TAN) elektronisch generiert werden.

C.	 Zusatzanwendungen

1.	 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte 
befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) 
oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung zu benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet 
sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. 
Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der 
Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung 
des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unterneh-
mensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal 
kommunizierten Daten keine Kenntnis.
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2.	 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die techni-
sche Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermög-
licht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem 
Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem 
Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber 
und dem Unternehmen.

3.	 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich 
gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die 
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unter
nehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm 
gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum 
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen 
aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatz
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich 
gegenüber der Bank geltend zu machen.

4.	 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebe-
nen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird 
die von der Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht 
eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, 
dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese 
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren 
Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur 
Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
nicht die PIN verwenden, die ihm von der Bank für die Nutzung 
der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt wor-
den ist.

5.	 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und 
ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von 
bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank 
geschlossenen Vertrag.
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